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Mehr als eine Herausforderung – 
Unterkunftssuche für die Zeiträume der 
Berufspraktika von Auszubildenden und 
Studenten der Landespolizei Sachsen-Anhalt 
Grundsätzlich ist festzustellen, dass die Ausbildung und auch das Studium 
bei der Polizei im Land Sachsen-Anhalt in theoretische und praktische Aus-
bildungsabschnitte gegliedert ist. Die theoretischen Ausbildungsabschnitte 
werden an der Fachhochschule der Polizei in Aschersleben unterrichtet. Die 
verschiedenen Berufspraktika finden in den Polizeidienststellen der Polizei-
inspektionen im ganzen Land statt. 

Was bedeutet dies für Auszu-
bildende und Studenten in 
Bezug auf die Unterkunfts-
suche? Uns wurde mitgeteilt, 
dass die Unterkunftssuche in 
Aschersleben sich relativ pro-
blemlos gestaltet, da es hier 
viele Vermieter geben soll, 
welche sich auf die Bedürfnis-
se unserer Auszubildenden 
und Studenten eingestellt ha-
ben. Komplett möblierte und 
mit einer Küche versehene 
Wohnungen und/oder Zim-
mer in Wohngemeinschaften 
werden angeboten. Diese Un-
terkünfte können auch für 
kurze Zeiträume angemietet 
werden. 

Doch wie sieht es mit der 
 Unterkunftssuche bei einem 
Praktikum aus, welche im gan-
zen Land durchgeführt wer-

den? Ein Auszubildender und 
Mitglied unserer Gewerkschaft 
berichtete uns seine Eindrücke. 
Er beschreibt diese Situation 
wie folgt: 

„Jeder Auszubildende be-
kommt einen Praktikums-
platz zugewiesen, welcher 
örtlich nicht zwangsläufig in 
seiner Heimatstadt und auch 
nicht in Aschersleben ist. Dies 
hat zur Folge, dass viele Prak-
tikanten am zugewiesenen 
Praktikumsort eine weitere 
Unterkunft suchen müssen. 
Um Kosten zu sparen, kündi-
gen viele daher den bereits 
bestehenden Mietvertrag in 
Aschersleben und unter-
schreiben im Idealfall nun 
den zweiten Mietvertrag am 
Praktikumsort für die Dauer 
des Praktikums.“ 

Der zeitliche Ablauf für die 
Ausbildung und für das Studi-
um ist wie folgt festgelegt: 

Der permanente Wechsel 
zwischen theoretischer 

Unterweisung an der 
Fachhochschule 

der Polizei in 
Aschersleben 

und Berufs-
praktika 

kann 

demnach dazu führen, dass 
Auszubildende und Studen-
ten sehr viele Mietverträge 
eingehen müssen. Während 
einer Ausbildung oder eines 
Studiums können dies durch-
aus fünf an der Zahl sein. 
Dies unterscheidet die Poli-
zei von der Wirtschaft, wo es 
das Mietproblem zumindest 
in der Komplexität nicht ge-
ben dürfte. 

Weiter berichtete er:  
„Schnell müssen viele Prakti-
kanten feststellen, dass sich 
eine Unterkunftssuche proble-
matisch erweisen kann. Wir 
benötigen eine kostengünstige 
Unterkunft, die sich möglichst 
am Praktikumsort befindet, 
möbliert ist und über eine Kü-
chenzeile verfügt. Bei diesen 
Kriterien wird das Wohnungs-
angebot in vielen Städten 

schon sehr 
über-
schau-
bar.“ 

Ablauf der Ausbildung: 
Ausbildungsabschnitt Wo
Grundkurs, 9 Monate FH Polizei in Aschersleben 
Berufspraktische Ausbildung 1, 
3 Monate 

Landesbereitschaftspolizei 

Aufbaukurs FH Polizei in Aschersleben 
Berufspraktische Ausbildung 2 in einer Polizeidirektion 
Abschlusskurs FH Polizei in Aschersleben und 

Landesbereitschaftspolizei 
oder in einer Polizeidirektion 

Ablauf des Studiums: 
Studienabschnitt Wo
Einführungsstudium, 6 Monate Aschersleben 
Grundpraktikum, 6 Monate in einer Polizeidirektion 
Grundstudium, 6 Monate Aschersleben 
Hauptstudium, 6 Monate Aschersleben 
Hauptpraktikum, 6 Monate in einer Polizeidirektion 
Abschlussstudium, 6 Monate Aschersleben
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Unterkunftsmöglichkeit 1 – 
Hotelzimmer: 

Hotelzimmer können bei den 
meisten Praktikanten zur 
Nutzung ausgeschlossen 
werden. Bei 60 bis 100 Euro 
pro Nacht würden die Unter-
kunftskosten mit circa 1 800 
bis 3 000 Euro zu Buche schla-
gen. Dazu kämen teure Le-
benshaltungskosten, da Ho-
telzimmer in der Regel nicht 
über eine Küche verfügen 
und man sich demnach in ei-
nem Restaurant verpflegen 
müsste. 

Unterkunftsmöglichkeit 2 – 
Mietwohnungen: 

Die meisten Praktikanten sol-
len sich die Frage stellen, ob 
eine ganz normale Mietwoh-
nung genutzt werden kann. 
Grundsätzlich ist diese Frage 
mit „Ja“ zu beantworten. 
ABER: Diese Wohnungen sind 
oft nicht möbliert und haben 
auch keine Küchenzeile. Eine 
Wohnung für einen relativ 
kurzen Zeitraum komplett 
einzurichten, bedeutet eine 
hohe Privatinvestition. Der 
Wohnungsmarkt ist auch in 
Sachsen-Anhalt zudem sehr 
angespannt und Vermieter 
sind oftmals nicht gewillt, 
Mietverträge für nur wenige 
Monate abzuschließen. Im 
Ergebnis: Eine möblierte und 
komplett eingerichtete Miet-
wohnung zu finden, gleicht 
daher eher einem Lottoge-
winn! 

Unterkunftsmöglichkeit 3 – 
Ferienwohnungen/ 
Monteurwohnungen: 

Schnell sollen Praktikanten  
in ihrer Not im Internet eine 
Bleibe suchen. Über verschie-
dene Portale kann man hier 
Angebote über Ferienwoh-
nungen beziehungsweise 
Monteurwohnungen einho-
len. Bei denen stellt man recht 
schnell fest, dass diese zwar 
möbliert sind und über eine 

Küche verfügen, sie allerdings 
oft nicht für den gesamten 
Praktikumszeitraum angebo-
ten werden, da sie zwischen-
durch ausgebucht sind. Will 
man diese Möglichkeit der 
Unterkunft nutzen, so dürfe 
es nicht selten der Fall sein, 
dass mehrere Ferienwohnun-
gen nacheinander gemietet 
werden müssen. Dies bedeu-
tet, praktisch ständig umzie-
hen zu müssen. Preislich sind 
Ferienwohnungen natürlich 
deutlich günstiger als Hotels. 

Hier ein Überblick aus dem 
Vergleichsportal ebay-Klein-
anzeigen.de vom April 2023: 

Sicherlich kann man mit de-
ren Vermietern noch verhan-
deln und manch einer wird 
dann auch einen Preisnach-
lass gewähren. Dennoch:  
Die anfallenden Unterkunfts-
kosten sind im Vergleich zum 
Einkommen extrem hoch. 
Auszubildende und Studen-
ten bekommen, aus diesem 
Blickwinkel betrachtet, in 
ihrer Höhe kein ausreichend 
hohes Gehalt, um all ihre an-
fallenden Kosten begleichen 
zu können. Das Grundgehalt 
eines Auszubildenden und 
eines Studenten weicht 
kaum voneinander ab;  
beide betragen derzeit  
circa 1 250 Euro. 

Stellt man nun den direkten 
Vergleich der „Einnahmen“ 

mit den zu erwartenden 
„Ausgaben“ an, so kann je-
der sofort feststellen, dass 
die finanziellen Spielräume 
der Praktikanten ganz 
schnell auf null sinken kön-
nen. Betrachtet man dazu 
noch Lebenshaltungskosten, 
Fahrtkosten und sonstige 
Ausgaben, so dürfte bei ganz 
vielen ganz schnell ein dickes 
Minus auf dem Konto ste-
hen. An Sonderwünsche wie 
Urlaub kann dann eher nicht 
mehr gedacht werden. Auch 
die Finanzierung (ab circa 
1 500 Euro bis teilweise 
deutlich über 2 000 Euro) des 
erforderlichen Führerschei-

nes, welcher zum erfolgrei-
chen Abschluss einer Ausbil-
dung zwingend erforderlich 
ist, kommt so kräftig ins 
Wanken. Kredite scheinen 
für viele die Lösung des Pro-
blems zu sein und damit 
auch der erste Schritt in eine 
Kostenfalle! 

Zur Wahrheit gehört aber 
auch, dass die Kosten für 

Mietunterkünfte bei Berufs-
praktika per Antrag zur Be-
zahlung eingereicht werden 
können. Die Bearbeitungs-
zeiten solcher Anträge wur-
den bereits deutlich be-
schleunigt, was schon mal 
eine Verbesserung ist. Aber 
auch dies ist keine Lösung 
dafür, wie Mietkosten be-
reits im Vorfeld beglichen 
werden können. 

Schlussendlich stand die Frage 
im Raum, wie Praktikanten 
verfahren, wenn diese keine 
bezahlbare Unterkunft finden. 
Hier bekamen wir als Ant-
wort, das „… dies ein großes 
Problem sei. Wer hat, schläft 
insbesondere nach Nacht-
schichten erst einmal im ei-
genen Auto und ,quält‘ sich 
dann irgendwie fahrender 
Weise nach Hause. Und wenn 
der Weg nach Hause dann  
100 Kilometer weit ist, dann 
müssen eben mehrere Schlaf-
pausen eingelegt werden! 
Manchmal geht man nach 
 einer Nachtschicht auch mal 
in ein Hotel!“ 

Die DPolG Sachsen-Anhalt 
erkennt hier deutlichen 
Handlungsbedarf. Es ist für 
uns nicht hinnehmbar, dass 
Auszubildende und Studen-
ten ihre Miete teilweise nicht 
bezahlen können und kein 
Geld zum Leben haben. Hier 
bedarf es ganz schnell einer 
Lösung! Um diese herbeizu-
führen, wurden durch uns 
alle Fraktionen des Magde-
burger Landtags über die Si-
tuation informiert und dabei 
aufgefordert, sich dem Pro-
blem anzunehmen. 

Hier ein Überblick aus dem Vergleichsportal  
ebay-Kleinanzeigen.de vom April 2023: 

Stadt Preis pro Nacht Preis pro Monat 
Magdeburg ab circa 45 Euro ab circa 1 350 Euro 
Halle (Saale) ab circa 55 Euro ab circa 1 650 Euro 
Dessau-Roßlau ab circa 38 Euro ab circa 1 140 Euro 
Eisleben ab circa 45 Euro ab circa 1 350 Euro 
Weißenfels ab circa 40 Euro ab circa 1 200 Euro 
Bernburg ab circa 40 Euro ab circa 1 200 Euro 
Aschersleben ab circa 25 Euro ab circa 750 Euro 
Stendal ab circa 30 Euro ab circa 900 Euro 
Gardelegen ab circa 40 Euro ab circa 1 200 Euro 
Halberstadt ab circa 45 Euro ab circa 1 350 Euro 
Quedlinburg ab circa 35 Euro ab circa 1 050 Euro 
Wittenberg ab circa 30 Euro ab circa 900 Euro

 < Rechtsberatung – Termine für Juli bis September 

Mitglieder der DPolG können sich kostenfrei an folgenden Terminen 
rechtlich beraten lassen: 

 > 10. Juli 2023

 > 11. September 2023

Die Beratungen finden in der dbb Geschäftsstelle (Schleinufer 12, 
39104 Magdeburg, Tel.: 0391.5619450 statt. Anmeldungen erfor-
derlich! 
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Zur geplanten Neufassung des § 142 StGB
Die Redaktion der Mitteldeutschen Zeitung aus Aschersleben wandte sich 
bereits Anfang Mai 2023 an die DPolG Sachsen-Anhalt, um nach unserer 
Meinung zur geplanten Neufassung des § 142 StGB zu fragen. 

Deren Fragen wurden durch 
unseren Landesvorsitzenden, 
Olaf Sendel, beantwortet. In-
haltlich gab er dabei Folgendes 
wieder: „… eine neue Ausge-
staltung des § 142 StGB ist 
nach unserer Auffassung drin-
gend erforderlich, da dessen 
Tatbestand in seiner derzeiti-
gen Form nicht nur unsere Be-
völkerung, sondern auch bei 
unseren Strafverfolgungsorga-
nen zu erheblichen Anwen-
dungsproblemen führen soll.  
In Abgrenzung zu dem vorlie-
genden Reformvorschlag des 
Bundesministeriums der Justiz 
halten wir jedoch folgende  
Abweichungen für geboten:

Die Herabstufung der Un-
fallflucht bei reinen Sach-
schadensunfällen zur Ord-
nungswidrigkeit lehnen wir 
kategorisch ab. Nur so kann 
die Hemmschwelle für die Tat 
weiterhin aufrechterhalten 
werden. Mit einer Herabstu-
fung zur Ordnungswidrigkeit 
würde aus unserer Sicht ein 
völlig falsches Signal an die 
Bevölkerung gesendet wer-
den. Darüber hinaus würden 
die mit hohen individuellen 
sowie volkswirtschaftlichen 
Schäden verbundene Tathand-
lung bagatellisiert werden. 
Daher plädieren wir dafür, 
dass das „unerlaubte Entfer-
nen vom Unfallort“ auch bei 
reinen Sachschadensunfällen 
weiterhin einen Straftatbe-
stand erfüllen soll. Wir regen 
allerdings die Implementie-
rung einer vollständigen Sank-
tionslosigkeit für all die Fälle 
an, in denen der Unfallflüchti-
ge innerhalb von 24 Stunden 
nach einem reinen Sachscha-
densunfall die zur Schadens-
regulierung notwendigen 
Feststellungen veranlasst. 

Die regelhafte Entziehung der 
Fahrerlaubnis in den Fällen des 
unerlaubten Entfernens vom 
Unfallort nach einem reinen 
Sachschadensunfall mit be-
deutendem Sachschaden in  
§ 69 Abs. 2 Nr. 3 StGB sollte  
ersatzlos entfallen.

Die Einrichtung einer allgemei-
nen Meldestelle als Alternative 
zur einer Wartepflicht nach  
§ 142 Abs. 1 Nr. 2 StGB halten 
wir für entbehrlich. Stattdes-
sen sollte das Tatbestands-
merkmal der „angemessenen 
Wartezeit“ im Gesetzestext 
konkretisiert werden.

Als Begründungen können wir 
anführen, dass Verkehrsunfälle 
regelmäßig mit erheblichen 
Sach- oder gar Personenschä-
den einhergehen; sie erfordern 
daher besondere Maßnahmen 
zur Sicherstellung der Scha-
densregulierung. Hier geht es 
auch um Versicherungs- und 
Versorgungsansprüche der 
 Betroffenen.

Zur Durchsetzung des privaten 
Feststellungs- und Beweissi-
cherungsinteresses der Unfall-
geschädigten ist es insbeson-
dere notwendig, dass sich 

Unfallbeteiligte nach einem 
Unfall im Straßenverkehr nicht 
unerlaubt vom Unfallort ent-
fernen, bevor sie zugunsten 
anderer Unfallbeteiligten die 
zur Schadensregulierung not-
wendigen Feststellungen er-
möglicht haben.

Die zur Deckung von Schadens-
ersatzansprüchen gesetzlich 
vorgeschriebene Kraftfahr-
zeughaftpflichtversicherung 
liefe ins Leere und Unfallge-
schädigte müssten die aus un-
verschuldeten Unfällen resul-
tierenden und für sie mitunter 
ruinösen finanziellen Schäden 
selber tragen, wenn sie über 
keine Angaben zu den Unfall-
beteiligten verfügen. Vor die-
sem Hintergrund dürfte auch 
die vielseitig angebrachte 
Durchbrechung des Prinzips 
der Selbstbelastungsfreiheit 
auch bei reinen Sachschadens-
unfällen gerechtfertigt sein, 
zumal die Unfallbeteiligten mit 
Blick auf die Ermittlung des 
Unfallherganges lediglich zur 
Angabe verpflichtet sind, dass 
sie an dem Verkehrsunfall be-
teiligt waren. Insofern müssen 
die Beteiligten keinerlei Anga-
ben zu einem etwaigen Fehl-
verhalten machen.

Das unerlaubte Entfernen von 
der Unfallstelle ist auch bei 
 reinen Sachschadensunfällen 
kein Kavaliersdelikt und führt 
zu erheblichen individuellen 
sowie volkswirtschaftlichen 
Schäden. Vor diesem Hinter-
grund sollten entsprechende 
Verhaltensweisen auch weiter-
hin als Vergehenstatbestand 
im Strafgesetzbuch bestehen 
bleiben, um das staatliche 
Strafverfolgungsinteresse an 
solchen Delikten zu untermau-
ern. Zudem wäre bei einer  
Herabstufung der Unfallflucht 
nach reinen Sachschadens-
unfällen zur bloßen Ordnungs-
widrigkeit zu befürchten, dass 
hiermit eine unerwünschte  
Reduzierung des polizeilichen 
Ermittlungsaufwandes ein-
hergeht (Bsp.: Abfragen bei 
Herstellern oder umliegenden 
Werkstattbetrieben zur Ermitt-
lung des flüchtigen Fahrzeug-
typs und Individualisierung des 
Fahrzeughalters, Sicherung 
und Auswertung von DNA und 
daktyloskopischen Spuren et 
cetera) und in der Folge weni-
ger Unfallverursacher ermittelt 
werden. In letzter Konsequenz 
könnten dann auch weniger 
Schadensersatzansprüche 
durch die Geschädigten gegen-
über den Unfallverursachern 
geltend gemacht werden.

Bereits seit vielen Jahren fällt 
auf, dass das in § 69 Abs. 2 
Nr. 3 StGB enthaltene Regel-
beispiel zur Entziehung der 
Fahrerlaubnis nach einem 
 Unfall, bei dem an fremden 
 Sachen bedeutender Schaden 
entstanden ist, sehr heterogen 
in der Praxis gehandhabt wird. 
Zudem besteht mittlerweile 
auch eine nicht ganz unerhebli-
che Diskrepanz zwischen dem 
vom BGH gesetzten Schwellen-
wert von 1 300 Euro und den 
zwischenzeitlich etablierten 
Wertgrenzen in der obergericht-
lichen Rechtsprechung. Darüber 
hinaus sollte die Vorschrift 
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schon aufgrund der schwer 
einzuschätzenden Schadens-
höhe sowie der ständig er-
forderlichen Anpassung der  
Wertgrenze infolge der andau-
ernden Inflation entfallen. Für 
die Streichung dieses Regelbei-
spiels spricht auch die Zufalls-
abhängigkeit vom Wert der ge-
schädigten fremden Sache. 

Während der Totalschaden an 
einem unfallbeteiligten älteren 
Fahrzeug mit geringem Zeit-
wert die Schadensgrenze nicht 
erreicht wird, verwirklicht be-
reits die Beschädigung am Kot-
flügel eines teuren Fahrzeugs 
die Entziehungsvoraussetzung 
der Fahrerlaubnis des Unfall-
verursachers.

Hiervon unberührt soll weiter-
hin die Möglichkeiten einer 
strafrechtlichen Entziehung 
der Fahrerlaubnis gemäß § 69 
Abs. 1 StGB sowie die Klärung 
von Eignungszweifeln im Fahr-
erlaubnisrecht bleiben.

Die Einrichtung einer zent-
ralen Meldestelle als Alter-

native zu einer ausschließ-
lichen Wartepflicht halten 
wir für überflüssig, da hier-
durch ein vermeidbarer Ver-
waltungsaufwand entsteht 
und bereits qualifizierte 
Strukturen zur Aufnahme 
und Bearbeitung von Ver-
kehrsunfällen in der Polizei 
bestehen. 

Teil 1 – DPolG-Mitglied berichtet  
über ihre Hospitationszeit in Florida
Die Hospitationszeit im Februar 2023 wollte ich nutzen, um die Polizei- 
arbeit der US-amerikanischen Kollegen in Florida kennenzulernen. Nach  
der Kontaktaufnahme zum Chief LaSata des Police Departments in der  
Stadt Rockledge erhielt ich eine positive Antwort. In den Jahren zuvor hatte 
er bereits drei Polizeianwärter aus Sachsen-Anhalt für eine Hospitation auf-
genommen und freute sich sehr über meine Anfrage. 

Nach dem zehnstündigen Flug 
kam ich in Orlando an und hol-
te meinen zuvor gebuchten 
Mietwagen ab. Von meiner Un-
terkunft aus fuhr ich am 1. Feb-
ruar zu einem ersten Tag beim 
Rockledge Police Department. 
Dort wurde ich bereits erwar-
tet und bekam einen kurzen 
Rundgang durchs Gebäude. 
Das Department könnte man 
mit der Größe eines Reviers 
vergleichen. Am ersten Tag ver-
teilte ich auch bereits die Gast-
geschenke, die mir freundli-
cherweise von der DPolG und 
der Präventionsstelle des Poli-
zeireviers Harz zur Verfügung 
gestellt wurden. Die Kollegen 
haben sich sehr über diese Ges-
te gefreut. An diesem Tag durf-
te ich auch schon bei der Road 
Patrol mitfahren. Diese über-
nehmen die Aufgaben der 
Schutzpolizei. Sie absolvieren 
12-Stunden-Schichten und 
wechseln von Tag- zu Nacht-
schicht alle drei Monate. Die 
Kollegen der Road Patrol be-
kommen jeweils ihr eigenes 
Dienstauto von dem Depart-
ment gestellt, da jedes Auto 
einzeln besetzt ist. Dieses Auto 

ist dann ihres, solange es nicht 
gegen eine neuere Version um-
getauscht wird. Die Kollegen 
haben darauf ihre Ausrüstung, 
inklusive mehrerer Lang- und 
Kurzwaffen und fahren damit 
zum Dienst und wieder nach 
Hause. Die Ausrüstung bleibt 
auf dem Auto, da die Officer 
dann bereits fertig gekleidet 
und ausgerüstet zu ihrer 
Schicht erscheinen können. 
 Einige Polizisten des Depart-
ments gehören zudem dem 
Department eigenen SWAT- 
Team an. Dieses Team wird ne-
ben seinen normalen Aufgaben 
auch für Not- und geplante Zu-
griffe ausgebildet. Das Training 

findet einmal im Monat statt 
und ich hatte das Glück, dort 
einmal zugucken zu dürfen. 
Neben ihren speziellen Ausrüs-
tungen werden ihnen auch grö-
ßere und kugelsichere Fahrzeu-
ge zur Verfügung gestellt. 

Zu Beginn der Schicht treffen 
sich die Road-Patrol-Kollegen 
im Gemeinschaftsraum und 
werden den einzelnen Zustän-
digkeitszonen in Rockledge zu-
gewiesen. Jedes Auto ist mit ei-
nem Laptop ausgestattet, auf 
welchem die Officer ihre Berich-
te schreiben, Anzeigen ausfül-
len und die von der Leitstelle 
entgegengenommenen Anrufe 

in Echtzeit einsehen können. 
Daraufhin fahren meistens zwei 
Officer einen Auftrag an. Wäh-
rend meiner Schichten ist zwar 
nichts Herausragendes passiert, 
dennoch waren die vielen neu-
en Eindrücke der Polizeiarbeit 
aufregend. Mehrmals konnte 
ich bei Verhaftungen dabei sein. 
Meistens wurden die Auflagen 
nicht erfüllt oder es handelte 
sich um psychisch kranke Men-
schen, welche des Öfteren auf-
fielen. Psychisch kranke Men-
schen werden von der Polizei 
über den Baker Act in Kliniken 
eingewiesen. Dies ist jedoch von 
Bundesstaat zu Bundesstaat un-
terschiedlich. Einmal konnte ich 
einem Training von Eingriffs-
techniken und der Verwendung 
des Tasers beiwohnen. Die Ein-
griffstechniken unterscheiden 
sich tatsächlich nicht wesentlich 
von denen, die wir gelehrt be-
kommen, daher sah die Anwen-
dung des Tasers umso beein-
druckender aus. Die Kollegen 
der Road Patrol waren sehr er-
staunt, als ich von dem dreijäh-
rigen Studium für deutsche Poli-
zisten erzählte. Diese erzählten 
mir, dass die Ausbildung zum 
Polizisten im Bundesstaat Flori-
da maximal sechs Monate gin-
ge und diese danach einen Mo-
nat mit einem Vorgesetzten 
mitfahren, um die Praxis ken-
nenzulernen. Danach ist der 
 Polizeibeamte allein auf dem 
Dienstwagen. Road Patrol wird 
von jedem Polizisten für min-
destens zwei Jahre durchlaufen. 

… Fortsetzung folgt

Best greetings from Melanie!
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 < SWAT-Team bei einer Übung
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